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TOP 6: Antrag auf Waldumwandlung nach §§9-11 Landeswaldgesetz zu den   

             geplanten Windenergieanlagen des Windparks Höpfingen 

 Beratung und Beschlussfassung 

 

 

 

Erläuterungen: 

Im Auftrag der BB BürgerEnergie Höpfingen GmbH & Co. KG wurde ein Antrag auf 
Waldumwandlung nach §§9-11 Landeswaldgesetz für den Bedarf von 
"anlagenexterne" Waldeingriffsflächen für den Ausbau der Zuwegung zu den 
Windenergieanlagen im Windpark Höpfingen, die mit Bescheid vom 29.12.2022 des 
Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis genehmigt wurden, gestellt. 
Die in Anspruch genommenen Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde 
Höpfingen. Mit der Gemeinde Höpfingen wurde hierfür am 23.04. 2015 ein 
Nutzungsvertrag unterzeichnet.  
 
Der Ausgleich der dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen erfolgt über zwei 
Ausgleichsflächen, die im Rahmen der Genehmigung vom 29.12.2022 zur Verfügung gestellt 
wurden und für diesen Ausgleich noch ausreichende Restfläche zur Verfügung haben. 
 

 

Beschlussempfehlung: 

Der Gemeinderat stimmt der Waldumwandlung für die vorgesehenen Flächen im Rahmen 

der geplanten Windenergieanlagen zu. 

   

 

 

Anlagen:  

 


